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EWR Triathlon Lampertheim 2024 
- Sprint-, Jedermann- und Staffelwettbewerb - 
 

Ausschreibung zum  
26. EWR Sprint Triathlon Lampertheim 
 

Ausschreibung zum  
26. EWR Jedermann Triathlon Lampertheim 
               mit Staffelwettbewerb 
 
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen, Haftung und Datenerhebung 
 
 
Schirmherr: 
Bürgermeister Gottfried Störmer 
 
Veranstalter: 
DLRG OV Lampertheim e.V., Bürstädter Straße 26, 68623 Lampertheim 
 
Information:  
Susanne Hanselmann, Bürstädter Straße 26, 68623 Lampertheim, 
0177/5040557,  
E-Mail: triathlon@lampertheim.dlrg.de 
 
Wettkampforgane: 
Wettkampfleitung: DLRG OV Lampertheim e.V. 
Wettkampfgericht: stellt der HTV 
 
Veranstaltungsort:  
DLRG Lampertheim e.V., Weidweg 21, 68623 Lampertheim 
 
 
 
Durchführungsbestimmung: 
Der EWR Triathlon Lampertheim ist eine Veranstaltung für Jedermann, die Teilnehmerzahl ist auf 
maximal 550 Starter/innen (Sprint- und Jedermannwettbewerb zusammen) und 50 
Staffelmannschaften begrenzt. Teilnahmeberechtigt sind alle Starter/innen mit einer offiziellen 
Startnummer des 26. EWR Triathlon Lampertheim. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.  
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Für alle teilnahmeberechtigten Personen unter 16 Jahre gelten die Teilnahmebedingungen des 
EWR Jugend Triathlon Lampertheim 2024. Siehe unten. 
 
Regelwerk: 
• Es gilt die Sportordnung der Deutschen Triathlon Union 
(https://www.triathlondeutschland.de/neu-im-triathlon/regelwerk) 
•Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union 
(Sportordnung, Veranstalterordnung, Ligaordnung, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung), 
sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde.  
Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und 
Verfahrensordnung, die Disziplinarordnung und die Bedingungen des Veranstalters gemäß der 
Ausschreibung für sich als verbindlich an. 
• Kampfrichter entlang der Strecke überwachen die Einhaltung der geltenden Regeln der DTU. 
 
Klassenwertung:  
Die Wertungsklassen sind bei Frauen und Männern gleich und werden durch das Geburtsjahr 
bestimmt. Die entsprechende Wertungsklasse ergibt sich aus dem Jahr, in dem der Wettkampf 
stattfindet, abzüglich des Geburtsjahres der jeweiligen Wettkampfteilnehmer. 
Wettkampfteilnehmer werden getrennt nach Geschlecht und Altersklassen gewertet. 
 
Es gelten die folgenden Altersklasseneinteilungen und Abkürzungen: 
 

JA (Jugend A) 16  &  17 Jahre 
JUN (Junioren) 18  &  19 Jahre 
AK20: 20 bis 24 Jahre 
AK25: 25 bis 29 Jahre 
AK30: 30 bis 34 Jahre 
AK35: 35 bis 39 Jahre 
AK40: 40 bis 44 Jahre 
AK45: 45 bis 49 Jahre 
AK50: 50 bis 54 Jahre 
AK55: 55 bis 59 Jahre   
AK60: 60 bis 64 Jahre 
AK65:  65 bis 69 Jahre 
AK70 70 bis 74 Jahre 
AK75 75 bis 79 Jahre 
AK80 80 bis …. 
 

Eine Siegerehrung getrennt nach Altersklasseneinteilung findet statt.  
Die Plätze 1-3 jeder Altersklasse, beider Distanzen, erhalten eine Urkunde. 
 
Die Teilnehmer der Altersklasse Jugend A werden getrennt gewertet und geehrt. 
 
Stadtmeister:  
Zur Wertung kommen alle Teilnehmer, die in Lampertheim wohnhaft sind und am 
Sprintwettbewerb teilnehmen. Die Wertung erfolgt getrennt nach weiblich / männlich. 
 
 
Mannschaftswertung Sprint:  
Nach Frauen und Männern getrennt, erfolgt die Wertung aus der Gesamtzeit von 3 Teilnehmern, 
die jeweils am Sprint-Wettbewerb teilgenommen haben.  
 
 



Seite 3 von 14 

 

Mannschaftswertung Jedermann:  
Nach Frauen und Männern getrennt, erfolgt die Wertung aus der Gesamtzeit von 3 Teilnehmern, 
die jeweils am Jedermann-Wettbewerb teilgenommen haben.  
 
 
Allgemeine Informationen zur Mannschaftswertung:  
Die Teilnehmer an der Mannschaftswertung haben darauf zu achten, dass der Mannschaftsname 
bei jeder abgegebenen Meldung angegeben und gleich geschrieben wird, um eine eindeutige 
Zuordnung zur Mannschaft gewährleisten zu können. 
 
Staffel-Wettbewerb:  
Hier besteht ein Team aus 3 Staffelmitgliedern, von denen jedes eine Teildisziplin beim 
Jedermann Triathlon absolviert. Die Wertung erfolgt getrennt nach weiblich / männlich.  
Gemischte Mannschaften werden der Wertung männlich zugeordnet. 
Der Start von 2 Staffelmitgliedern ist nur dann zulässig, wenn jeweils ein Wechsel zum anderen 
Teilnehmer erfolgt. 
(Teilnehmer 1 = Schwimmer / Teilnehmer 2 = Rad / Teilnehmer 1 / Läufer) 
 
Strecken:  
26. Sprint Triathlon Lampertheim 
500 m Schwimmen / 20 km Radfahren / 5 km Laufen.  
 
26. Jedermann SchnupperTriathlon Lampertheim 
400 m Schwimmen / 10 km Radfahren / 2,5 km Laufen.  
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt über das Internet. Die auszufüllende Anmeldemaske steht Ihnen auf dieser 
Internetseite zur Verfügung.  
Die Teilnehmer bis 18 Jahre benötigen für die Teilnahme die Zustimmung eines 
Erziehungsberechtigten. 
 
Meldeschluss: 
Der Meldeschluss wird auf den 25.06.2024 um 24:00 Uhr festgelegt. Der Veranstalter behält sich 
vor, einen Anmeldeschluss vor dem offiziellen Meldeschluss festzulegen. 
 

Ein Startplatztausch ist ausgeschlossen! 

 

Nachmeldung: 

sind nicht möglich. 
 
Startbeitrag: 
Staffelpreise des Sprint- oder Jedermann Triathlon 

01.01.2024  40 € 

01.03.2024  45 € 

01.06.2024  50 € 

 
 
Staffelpreise Teams des Staffeltriathlon:  

01.01.2024  60 € 

01.03.2024  65 € 

01.06.2024  70 € 
 



Seite 4 von 14 

 

Der Startbeitrag wird per SEPA-Lastschriftverfahren nach erfolgter Anmeldung automatisch 
eingezogen. 
Verursachte Kosten aufgrund fehlerhafter Zahlungsdaten und/oder Retouren mangels Deckung 
gehen zu Lasten des Teilnehmers. 
Startunterlagenausgabe: 
Die Ausgabe der Startunterlagen mit Transpondern erfolgt am 30.06.2024 von 07:00 Uhr bis 
09:00 Uhr im Freibad Lampertheim. Die Startunterlagen sind durch jeden Teilnehmer persönlich 
abzuholen, andernfalls ist eine entsprechende Vollmacht vorzulegen. 
 
Wettkampfbesprechung: 
30.06.2024 um 10:00 Uhr am Badesee. 
 
Rad Check-In: 
Die Fahrräder sind am 30.06.2024 von 07:00 Uhr bis 09:15 Uhr in der Wechselzone aufzugeben. 
Sie werden auf Racksradständer gelagert. 
 
Rad Check-Out: 
Voraussichtlich ab ca.12:30 Uhr bis 13:30 Uhr gegen Vorlage der Startnummer und Rückgabe 
des Transponders für die Zeitnahme.  
Räder und Gegenstände welche nicht bis 13:30 Uhr aus der Wechselzone abgeholt wurden 
unterliegen ab diesem Zeitpunkt nicht weiter der Aufsicht des Veranstalters. 
Bei Nichtrückgabe des Transponders wird ihnen eine Gebühr in Höhe von € 125,- 
(Wiederbeschaffungswert des Transponders) in Rechnung gestellt. 
 
Schwimmen: 
Erster Start: 30.06.2024 um 10:20 Uhr, Freibad / Badesee Rückseite der Biedensand Bäder 
Lampertheim GmbH.  
Das Schwimmen findet im Badesee der Biedensand-Bäder statt, und wird als Freiwasser-
Veranstaltung durchgeführt. Der Badesee hat eine sehr gute Wasserqualität. 
Der Zugang zum Schwimmbad erfolgt über die DLRG-Station. 
Das Einschwimmen ist bis 10 min vor dem Start im Badesee möglich. 
Der Wasserstart erfolgt in mehreren Blöcken. 
Die Schwimmstrecken sind durch Bojen markiert. Pläne hängen an der Infotafel (im Innenhof 
neben der Startnummernausgabe) aus. 
Der Start des Jedermann/Sprintwettbewerbs erfolgt als Wellenstart zur Trennung von Männern, 
Frauen und Jugend A, je nach Teilnehmerzahl in 2 bis 4 Wellen im Abstand von ca. 25 Minuten.  
Es sind vom Veranstalter ausgegebene Badekappen zu tragen. 
Aufgrund der Wassertemperatur ist ein Verbot eines Kälteschutzanzuges/Neoprenanzuges zu 
erwarten.  
Es gelten die Temperaturtabellen der Sportordnung der DTU. Eine Entscheidung ob im 
Neoprenanzug geschwommen werden darf, trifft allein der zuständige Kampfrichter/Einsatzleiter 
am Wettkampftag. Die Entscheidung wird bis spätestens eine Stunde vor dem ersten Start 
bekanntgegeben. 
 
Radfahren: 
Eine Runde auf einer flachen Wendepunktstrecke. Die Wendepunkte auf der Radstrecke sind 
breit ausgelegt und gut zu befahren. Die Strecke ist fast eben und asphaltiert. 
Die Radstrecke ist vollständig gesperrt! 
Achtung: Anliegerverkehr ist möglich. 
Es ist verboten sich auf der Radstrecke begleiten oder betreuen zu lassen.  
Das Tragen von Oberkörperbekleidung ist Pflicht 
Die Startnummer muss beim Radfahren hinten getragen werden  
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Das Nutzen von Musikabspielgeräten während des Radfahrens ist aus Sicherheitsgründen nicht 
zulässig. 
Auf der Strecke gilt die Straßenverkehrsordnung, es besteht Rechtsfahrgebot.  
Rechts überholen ist verboten.  
Es gilt die Helmpflicht gemäß Sportordnung der DTU.  
Anweisungen der Polizei und der eingesetzten Ordnungskräfte ist Folge zu leisten. Insbesondere 
ist jeder Teilnehmer im Rennen verpflichtet, erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber 
Einsatzfahrzeugen, die sich auf der Radstrecke befinden, walten zu lassen. 
 
Überholverbot 
Auf der Rheinstraße zwischen Radaufstieg/-abstieg und Schwimmbadstraße gilt ein 
Überholverbot - sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg. Sowie auf der 
Westendstraße zwischen Richard-Weber-Straße und Siedlerstraße. 
Anfang und Ende des Überholverbots sind mit Schildern gekennzeichnet. 
 
Es gilt grundsätzlich das Windschattenfahrverbot gemäß Sportordnung der DTU. 
Die Windschattenzone beträgt 12 Meter von Vorderrad zu Vorderrad des vorausfahrenden 
Athleten. Wettkampfrichter sind auf der Radstrecke unterwegs. Wir bitten Sie zu beachten, dass 
das Windschattenfahren direkt mit einer Disqualifikation geahndet werden kann, nur das 
Anbahnen eines Windschattenvergehens wird mit einer Zeitstrafe gemäß DTU-Sportordnung 
geahndet. Diese wird auf die Endzeit des Wettkampfteilnehmers addiert. 
 
Laufen: 
Die Laufstrecke verläuft als Rundkurs entlang des Naturschutzgebietes Biedensand. 
Die Laufstrecke ist eben und asphaltiert. 
Flacher Wendepunktkurs auf dem Weidweg in Richtung Neu Rhein.  
Die Startnummer muss beim Laufen vorne getragen werden. 
Müll ist in den dafür vorgesehenen Bereich zu entsorgen. 
Es ist verboten sich auf der Laufstrecke begleiten oder betreuen zu lassen. Das Tragen von 
Oberkörperbekleidung ist Pflicht. Das Nutzen von Musikabspielgeräten während des Laufs ist aus 
Sicherheitsgründen nicht zulässig. 
 
Wettkampfverpflegung: 
Auf der Radstrecke wird keine Verpflegung angeboten.  
Auf der Laufstrecke gibt es zwei Wasserstellen. Bitte den Müll in den dafür vorgesehenen Bereich 
entsorgen. 
Im Zielbereich steht Wasser und Alkoholfreies Radler und Eistee zur Verfügung. 
Aktives Wegschmeißen von Flaschen, leeren Gels oder sonstigem Müll führt zur sofortigen 
Disqualifikation. Für die Entsorgung von Gelverpackungen oder ähnlichen gibt es auf dem 
Veranstaltungsgelände genügend Mülltonnen. 
 
Wechselzone:  
Sie befindet sich auf der hinteren Wiese des Badesees der Biedensand-Bäder Lampertheim. 
In der Wechselzone dürfen sich nur folgende Gegenstände unter den Racksradständern befinden: 
Fahrradhelm, Radschuhe, Tasche mit Radbrille, Startnummer, Laufschuhe, Handtuch, ggf. 
Wechselkleidung. 
 
 
Ziel: 
Das Ziel befindet sich am Freibad Lampertheim / Weidweg an der DLRG-Station 
 
Zeitstrafe:  
Zeitaddition 
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Zeitmessung / Zielschluss:  

Die Zeitmessung erfolgt elektronisch durch die Firma:  

MAXX Timing GmbH, Auf der Aue 2A, 69488 Birkenau. 

 
Es werden Zwischenzeiten und Endzeiten dokumentiert.  
Die Wendepunkte der Rad- und Laufstrecke werden überwacht. 
Der Zielschluss wird am 30.06.2024 auf 13:00 Uhr festgelegt. 
 
Auszeichnungen: 
Alle Finisher erhalten ein Funktions-Shirt sowie auf Wunsch am Veranstaltungstag eine Urkunde. 
Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe eines Shirts besteht nicht. 
 
Eine Siegerehrung getrennt nach Altersklasseneinteilung findet statt.  
 
Die Plätze 1-3 jeder Altersklasse, beider Distanzen, erhalten eine Urkunde. Die Siegerehrung 
beginnt am 30.06.2024 ab ca. 14.00 Uhr auf dem Gelände der DLRG Lampertheim 
(Veranstaltungsort). 
 
Urkunden können ab dem Tag nach der Veranstaltung aus dem Internet heruntergeladen und 
ausgedruckt werden. 
 
Versicherung und Haftung: 
Eine Versicherung / Haftung wird seitens des Veranstalters und der Stadt Lampertheim nicht 
übernommen. Mit der Anmeldung und dem Empfang der Startnummer erklärt jeder Teilnehmer 
verbindlich, dass keine gesundheitlichen Einschränkungen zur Teilnahme bestehen. 
Die Schwimmstrecke wird von der DLRG überwacht. 
 
Organisatorisches: 
Informationen und Bekanntmachungen an der Infotafel (im Innenhof neben der 
Startnummernausgabe) sind zu beachten. 
 
Ausschluss / Disqualifikation: 
Den Anweisungen des Veranstalters, seines Personals und den Kampfrichtern ist unbedingt 
Folge zu leisten.  
Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die 
Sicherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den 
jederzeitigen Ausschluss des Betroffenen von der Veranstaltung und /oder die Disqualifizierung 
auszusprechen. 
 
Allgemeines: 

• Die Teilnahme ist ein höchstpersönliches Recht und nicht übertragbar. 

• Tritt ein gemeldeter Teilnehmer nicht zum Start an oder erklärt vorher seine Nichtteilnahme 
gegenüber dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Startbeitrages.  
Die Rückerstattung des Startbeitrages kommt nur bei vollständigem Ausfall der Veranstaltung in 
Betracht, wenn der Ausfall vom Veranstalter zu vertreten ist.  
Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung 
oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung 
vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadenersatzpflicht des Veranstalters 
gegenüber dem Teilnehmer, der Startbeitrag wird nicht zurückerstattet. Bei Erreichen der 
Startobergrenze wird der Startbeitrag zurückerstattet. 

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen 
Gesundheitszustand vorher zu überprüfen. 
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• Die Teilnehmer sind selbst für die technische Sicherheit ihrer Ausrüstung verantwortlich. 

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände. 

• Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, 
Geburtsjahres, Adresse, Vereins, seiner Startnummer und seiner Ergebnisse in allen 
veranstaltungs- relevanten Printmedien und in allen elektronischen Medien, wie dem Internet, 
einverstanden.  

• Der Teilnehmer kann der Weitergabe und der Veröffentlichung seiner personenbezogenen 
Daten gegenüber dem Veranstalter per E-Mail widersprechen. 

• Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner 
Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews zeitlich 
unbegrenzt und ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. 

• Umkleiden, Duschen und Toiletten befinden sich auf dem Gelände des Freibades und stehen 
kostenfrei zur Verfügung. 

• Das Deutsche Rote Kreuz stellt die Erstversorgung sicher. 

• Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.  
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Jugend Triathlon Lampertheim 2024 
- Schüler- und Jugendwettbewerb – 
 
Ausschreibung zum 
26. EWR Jugend Triathlon Lampertheim 
 
 
Allgemeine Teilnahmebedingungen, Haftung und Datenerhebung 
 
 
Schirmherr: 
Bürgermeister Gottfried Störmer 
 
Veranstalter: 
DLRG Lampertheim e.V., Bürstädter Straße 26, 68623 Lampertheim,  
Organisationsleiterin: Susanne Hanselmann 
 
Wettkampforgane: 
Wettkampfleitung: DLRG OV Lampertheim e.V. 
Wettkampfgericht: stellt der HTV 
 
Information: 
Susanne Hanselmann, Bürstädter Straße 26, 68623 Lampertheim,  
0177/5040557,  
E-Mail: triathlon@lampertheim.dlrg.de 
 
Veranstaltungsort: 
DLRG Lampertheim e.V., Weidweg 21, 68623 Lampertheim 
 
Durchführungsbestimmung: 
Der Lampertheimer Jugend Triathlon ist eine Veranstaltung für Schüler und Jugendliche bis 15 
Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Starter/innen begrenzt. Teilnahmeberechtigt sind alle 
Starter/innen mit einer offiziellen Startnummer des 26. EWR Triathlon Lampertheim. 
 
Regelwerk: 
• Es gilt die Sportordnung der Deutschen Triathlon Union (https://www.triathlondeutschland.de/neu-
im-triathlon/regelwerk) 

• Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union 
(Sportordnung, Veranstalterordnung, Ligaordnung, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung), 
sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der Anmeldung 

mailto:triathlon@lampertheim.dlrg.de
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erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und Verfahrensordnung, die 
Disziplinarordnung und die Bedingungen des Veranstalters gemäß der Ausschreibung für sich als 
verbindlich an. 
• Kampfrichter entlang der Strecke überwachen die Einhaltung der geltenden Regeln der DTU. 
 
Klassenwertung: 
Die Wertungsklassen sind bei weiblichen und männlichen Teilnehmern gleich und werden durch 
das Geburtsjahr bestimmt.  
Die entsprechende Wertungsklasse ergibt sich aus dem Jahr, in dem der Wettkampf stattfindet, 
abzüglich des Geburtsjahres der jeweiligen Wettkampfteilnehmer. Wettkampfteilnehmer werden 
getrennt nach Geschlecht und Altersklassen gewertet. 
 
Es gelten die folgenden Altersklasseneinteilungen und Abkürzungen: 
JB  (Jugend B): 14 und 15 Jahre 
SCH A (Schüler A): 12 und 13 Jahre 
SCH B (Schüler B): 10 und 11 Jahre 
 
Strecken: 
Jugend B: 400 m Schwimmen / 10 km Radfahren / 2,5 km Laufen  
Schüler A: 400 m Schwimmen / 10 km Radfahren / 2,5 km Laufen  
Schüler B: 200 m Schwimmen /   5 km Radfahren /  1,0 km Laufen 
 
Start / Ziel: 
Wettkampfvorbesprechung: 30.06.2024 um 9:00 Uhr am Badesee.  
Das Ziel befindet sich am Freibad Lampertheim / Weidweg. 
 
Schüler B 
Start: 30.06.2024 um 9:20 Uhr, Badesee der Biedensand Bäder Lampertheim GmbH.  
 
Jugend B und Schüler A 
Start: 30.06.2024 um 9:40 Uhr, Badesee der Biedensand Bäder Lampertheim GmbH.  
 
Der Sicherheit der Kinder wegen kann sich der Start um einige Minuten verschieben, da vor 
dem Start die Radstrecke als sicher zurückgemeldet sein muss. 
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt über das Internet. Die auszufüllende  
Anmeldemaske steht Ihnen auf dieser Internetseite zur Verfügung.  
Angemeldete Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung 
des/der gesetzlichen Vertreter(s) um starten zu dürfen. Das wird bei der Startunterlagen geprüft. 
Einverständniserklärung im Anhang. 
 
Meldeschluss: 
Der Meldeschluss wird auf den 25.06.2024 um 24:00 Uhr festgelegt. Der Veranstalter behält sich 
vor, einen Anmeldeschluss vor dem offiziellen Meldeschluss festzulegen. 

 
Ein Startplatztausch ist ausgeschlossen! 
Startbeitrag: 
Teilnehmer/innen des Jugend Triathlons Lampertheim 25 €. 
Der Startbeitrag wird per SEPA-Lastschriftverfahren nach erfolgter Anmeldung automatisch 
eingezogen. 
Verursachte Kosten aufgrund fehlerhafter Zahlungsdaten und/oder Retouren mangels Deckung 
gehen zu Lasten des Teilnehmers. 
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Für die Schüler und Jugend B erfolgt eine Kontrolle der Ablauflängen gemäß Sportordnung. Eine 
Kurbelumdrehung darf bei maximaler Übersetzung bei Schülern 5,66m und bei Jugend B 6,10m 
nicht überschreiten.  
Bitte vor Anreisekontrollieren und evtl. durch einen Fachbetrieb das größte Ritzel blockieren 
lassen. 
 
Startunterlagenausgabe: 
Die Ausgabe der Startunterlagen mit Transpondern erfolgt am 30.06.2024 von 07:00 Uhr bis 
08:40 Uhr im Freibad Lampertheim. Die Startunterlagen sind durch jeden Teilnehmer persönlich 
abzuholen, andernfalls ist eine entsprechende Vollmacht vorzulegen. 
 
Wettkampfbesprechung: 
30.06.2024 um 09:00 Uhr am Badesee. 
 
Rad Check-In: 
Die Fahrräder sind am 30.06.2024 von 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr in der Wechselzone aufzugeben. 
Sie werden an nummerierten Stangen abgestellt. 
 
Rad Check-Out: 
Voraussichtlich ab ca.12:30 Uhr bis 13:30 Uhr gegen Vorlage der Startnummer und Rückgabe 
des Transponders für die Zeitnahme.  
Räder und Gegenstände welche nicht bis 13:30 Uhr aus der Wechselzone abgeholt wurden 
unterliegen ab diesem Zeitpunkt nicht weiter der Aufsicht des Veranstalters. 
Bei Nichtrückgabe des Transponders wird ihnen eine Gebühr in Höhe von € 125.- 
(Wiederbeschaffungswert des Transponders) in Rechnung gestellt. 
 
Schwimmen: 
Erster Start: 30.06.2024 um 09:20 Uhr, Freibad / Badesee Rückseite der Biedensand Bäder 
Lampertheim GmbH.  
Das Schwimmen findet im Badesee der Biedensand-Bäder statt, und wird als Freiwasser-
Veranstaltung durchgeführt. Der Badesee hat eine sehr gute Wasserqualität. 
Der Zugang zum Schwimmbad erfolgt über die DLRG-Station. 
Das Einschwimmen ist bis 10 min vor dem Start im Badesee möglich. 
Der Wasserstart erfolgt, wenn erforderlich in mehreren Blöcken. 
Die Schwimmstrecken sind durch Bojen markiert. Pläne hängen an der Infotafel (im Innenhof 
neben der Startnummernausgabe) aus. 
Es sind vom Veranstalter ausgegebene Badekappen zu tragen. 
Aufgrund der Wassertemperatur ist ein Verbot eines Kälteschutzanzuges/Neoprenanzuges zu 
erwarten.  
Es gelten die Temperaturtabellen der Sportordnung der DTU. Eine Entscheidung ob im 
Neoprenanzug geschwommen werden darf, trifft allein der zuständige Kampfrichter/Einsatzleiter 
am Wettkampftag. Die Entscheidung wird bis spätestens eine Stunde vor dem ersten Start 
bekanntgegeben. 
 
Radfahren: 
Eine Runde auf einer flachen Wendepunktstrecke. Die Wendepunkte auf der Radstrecke sind 
breit ausgelegt und gut zu befahren. Die Strecke ist fast eben und asphaltiert. 
Die Radstrecke ist vollständig gesperrt! 
Achtung: Anliegerverkehr ist möglich. 
Es ist verboten sich auf der Radstrecke begleiten oder betreuen zu lassen.  
Das Tragen von Oberkörperbekleidung ist Pflicht 
Die Startnummer muss beim Radfahren hinten getragen werden  
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Das Nutzen von Musikabspielgeräten während des Radfahrens ist aus Sicherheitsgründen nicht 
zulässig. 
Auf der Strecke gilt die Straßenverkehrsordnung, es besteht Rechtsfahrgebot.  
Rechts überholen ist verboten.  
Es gilt die Helmpflicht gemäß Sportordnung der DTU.  
Anweisungen der Polizei und der eingesetzten Ordnungskräfte ist Folge zu leisten. Insbesondere 
ist jeder Teilnehmer im Rennen verpflichtet, erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber 
Einsatzfahrzeugen, die sich auf der Radstrecke befinden, walten zu lassen. 
 
Überholverbot 
Auf der Rheinstraße zwischen Radaufstieg/-abstieg und Schwimmbadstraße gilt ein 
Überholverbot - sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg. Sowie auf der 
Westendstraße zwischen Richard-Weber-Straße und Siedlerstraße. 
Anfang und Ende des Überholverbots sind mit Schildern gekennzeichnet. 
 
Es gilt grundsätzlich das Windschattenfahrverbot gemäß Sportordnung der DTU. 
Die Windschattenzone beträgt 12 Meter von Vorderrad zu Vorderrad des vorausfahrenden 
Athleten. Wettkampfrichter sind auf der Radstrecke unterwegs. Wir bitten Sie zu beachten, dass 
das Windschattenfahren direkt mit einer Disqualifikation geahndet werden kann, nur das 
Anbahnen eines Windschattenvergehens wird mit einer Zeitstrafe gemäß DTU-Sportordnung 
geahndet. Diese wird auf die Endzeit des Wettkampfteilnehmers addiert. 
 
Laufen: 
Die Laufstrecke verläuft als Rundkurs entlang des Naturschutzgebietes Biedensand. 
Die Laufstrecke ist eben und asphaltiert. 
Flacher Wendepunktkurs auf dem Weidweg in Richtung Neu Rhein.  
Die Startnummer muss beim Laufen vorne getragen werden. 
Müll ist in den dafür vorgesehenen Bereich zu entsorgen. 
Es ist verboten sich auf der Laufstrecke begleiten oder betreuen zu lassen. Das Tragen von 
Oberkörperbekleidung ist Pflicht. Das Nutzen von Musikabspielgeräten während des Laufs ist aus 
Sicherheitsgründen nicht zulässig. 
 
Wettkampfverpflegung: 
Auf der Radstrecke wird keine Verpflegung angeboten.  
Auf der Laufstrecke gibt es eine Wasserstelle. Bitte den Müll in den dafür vorgesehenen Bereich 
entsorgen. 
Im Zielbereich steht Wasser und Alkoholfreies Radler und Eistee zur Verfügung. 
Aktives Wegschmeißen von Flaschen, leeren Gels oder sonstigem Müll führt zur sofortigen 
Disqualifikation. Für die Entsorgung von Gelverpackungen oder ähnlichen gibt es auf dem 
Veranstaltungsgelände genügend Mülltonnen. 
 
 
Wechselzone:  
Sie befindet sich auf der hinteren Wiese des Badesees der Biedensand-Bäder Lampertheim. 
In der Wechselzone dürfen sich nur folgende Gegenstände an den Radständern befinden: 
Fahrradhelm, Radschuhe, Tasche mit Radbrille, Startnummer, Laufschuhe, Handtuch, ggf. 
Wechselkleidung. 
 
Ziel: 
Das Ziel befindet sich am Freibad Lampertheim / Weidweg an der DLRG-Station 
 
Zeitstrafe:  
Zeitaddition 
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Zeitmessung / Zielschluss: 

Die Zeitmessung erfolgt elektronisch durch die Firma:  

MAXX Timing GmbH, Auf der Aue 2A, 69488 Birkenau. 

 
Es werden Zwischenzeiten und Endzeiten dokumentiert.  
 
Der Zielschluss wird am 30.06.2024 auf 10.50 Uhr festgelegt. 
 
Transponder: 
Die Ausgabe der Transponder für die elektronische Zeitmessung erfolgt am Sonntag, den 
30.06.2024 ab 7:00 Uhr bis 08:40 Uhr mit den Startunterlagen. 
Die Transponder sind bei der Radrückgabe abzugeben.  
Bei Verlust sind die entstehenden Kosten (125 €) zu ersetzen. 
 
Auszeichnungen: 
Alle Finisher erhalten ein Funktions-Shirt sowie auf Wunsch am Veranstaltungstag eine Urkunde. 
Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe eines Shirts besteht nicht.  
Der Erstplazierte jeder Wertung erhält eine Auszeichnung.  
Die Siegerehrung beginnt am 30.06.2024 ab ca. 12:00 Uhr auf dem Gelände der DLRG 
Lampertheim.  
Urkunden können am Tag nach der Veranstaltung aus dem Internet geladen und ausgedruckt 
werden. 
 
Versicherung und Haftung: 
Eine Versicherung/Haftung wird seitens des Veranstalters und der Stadt Lampertheim nicht 
übernommen.  
Mit der Anmeldung und dem Empfang der Startnummer erklärt jeder Teilnehmer verbindlich, dass 
keine gesundheitlichen Einschränkungen zur Teilnahme bestehen. 
Die Schwimmstrecke wird von der DLRG überwacht. 
 
Organisatorisches: 
Vor Beginn der Veranstaltung findet eine Wettkampfvorbesprechung statt, bei den 
organisatorischen Maßnahmen und Abläufe bekannt gegeben werden. Informationen und 
Bekanntmachungen an der Infotafel (im Innenhof neben der Startnummernausgabe) sind zu 
beachten.  
 
Ausschluss / Disqualifikation: 
Den Anweisungen des Veranstalters, seines Personals und den Kampfrichtern ist unbedingt 
Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung 
stören oder die Sicherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter 
berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des Betroffenen von der Veranstaltung und /oder die 
Disqualifizierung auszusprechen. 
 
Radrückgabe: 
Die Radbewachung und Radrückgabe endet am 30.06.2024 um 13:00 Uhr. Die Räder müssen 
spätestens am 30.06.2024 bis 13:00 Uhr unter Vorlage der Startnummer und Rückgabe des 
Transponders abgeholt werden. 
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Allgemeines: 

• Die Teilnahme ist ein höchstpersönliches Recht und nicht übertragbar. 

• Tritt ein gemeldeter Teilnehmer nicht zum Start an oder erklärt vorher seine Nichtteilnahme 
gegenüber dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Startbeitrages.  
Die Rückerstattung des Startbeitrages kommt nur bei vollständigem Ausfall der Veranstaltung in 
Betracht, wenn der Ausfall vom Veranstalter zu vertreten ist.  
Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung 
oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung 
vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadenersatzpflicht des Veranstalters 
gegenüber dem Teilnehmer, der Startbeitrag wird nicht zurückerstattet. Bei Erreichen der 
Startobergrenze wird der Startbeitrag zurückerstattet. 

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen 
Gesundheitszustand vorher zu überprüfen. 

• Die Teilnehmer sind selbst für die technische Sicherheit ihrer Ausrüstung verantwortlich. 

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände. 

• Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, 
Geburtsjahres, Adresse, Vereins, seiner Startnummer und seiner Ergebnisse in allen 
veranstaltungs- relevanten Printmedien und in allen elektronischen Medien, wie dem Internet, 
einverstanden.  

• Der Teilnehmer kann der Weitergabe und der Veröffentlichung seiner personenbezogenen 
Daten gegenüber dem Veranstalter per E-Mail widersprechen. 

• Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner 
Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews zeitlich 
unbegrenzt und ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. 

• Umkleiden, Duschen und Toiletten befinden sich auf dem Gelände des Freibades und stehen 
kostenfrei zur Verfügung. 

• Das Deutsche Rote Kreuz stellt die Erstversorgung sicher. 

• Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.  
 
 
Anhang: 

Einverständniserklärung 
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Einverständniserklärung des/der gesetzlichen Vertreter(s) zur Teilnahme am 
26. EWR Jugend Triathlon 2024 

 

!!! Bitte von dem/den gesetzlichen Vertreter(n) vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben zur Veranstaltung mitbringen!!! 

 
Angaben Kind: 

Name:  _________________________________________ 
Vorname:  _________________________________________ 
Geburtsdatum: _________________________________________ 
PLZ-Ort:  _________________________________________ 
Straße Hausnr.: _________________________________________ 
Telefon:  _________________________________________ 
E-Mail:  _________________________________________ 
Verein:  _________________________________________ 
Wettbewerb:   _________________________________________ 
 
Ich bin/Wir sind der/die gesetzliche(n) Vertreter des o.g. Kindes. 
Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre(n) ich/wir, dass mein/unser Kind gesund und 
Anforderungen der 
Veranstaltung gewachsen ist und am 26. EWR-Triathlon teilnehmen darf. 
 
Sollten wir nicht vor Ort anwesend sein, so wird mein/unser Kind von folgender Person betreut: 
 
Name:   _____________________________________________ 
Vorname:   _____________________________________________ 
PLZ-Ort:   _____________________________________________ 
Straße Hausnr.: _____________________________________________ 
Telefon:   _____________________________________________ 
 
Weiterhin nehme/n ich/wir folgenden Wortlaut zur Kenntnis und erkenne/n ihn an: 
“Der Veranstaltung liegen die aktuellen Ordnungen der Deutschen Triathlon Union e.V. (DTU-
Sportordnung, Veranstalterordnung, Bundesligaordnung, Anti-Doping-Code, 
Kampfrichterordnung, Rechts- und Verfahrensordnung, Disziplinarordnung) sowie die 
Ausschreibung des „Scheunenhof-Triathlon“ und die Allgemeinen Teilnahmebedingungen des 
26.EWR Triathlons zugrunde. 
Mit seiner Anmeldung zum 26. EWR-Triathlon 2024 bestätigt der Teilnehmer_in, diese gelesen zu 
haben und als verbindlich anzuerkennen.” 
 
Ort/Datum:    _________________________________ 
Gesetzlicher Vertreter (1): 
Name, Vorname:    _________________________________ 
      
Unterschrift:     _________________________________ 
       
Gesetzlicher Vertreter (2): 
Name, Vorname:    _________________________________ 
       
Unterschrift:    _________________________________ 


